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1. Veranlassung  

Die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein hat nach der steigenden Anzahl an Hochwasser- und Starkre-

genereignissen und der Veränderung der klimatischen Verhältnisse der letzten sowie der kommenden Jahre 

beschlossen, ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept zu erstellen, um die Bewohner zu schützen 

und das Risiko von Schäden zu minimieren. Dafür wurden vom Verbandsgemeinderat aufgrund ihrer kriti-

schen Lage zwei Städte (Oberwesel, St. Goar), die Ortsgemeinde Hausbay und der Ortsteil Dieler der Orts-

gemeinde Ney gewählt, um dort das Konzept umzusetzen. Im Fokus des Konzeptes stehen die Punkte: 

¶ Außengebietszuflüsse bei Starkregen 

¶ Hochwasser an kleinen Gewässern und 

¶ im Weiteren am Rhein 

Alle Bereiche werden im vorliegenden Hochwasserschutzkonzept berücksichtigt.  

Die in der Vergangenheit ¿bliche Bezeichnung ĂHochwasserschutzkonzeptñ wurde von Seiten des Landes 

und der Gemeinden aufgegeben. Hiermit wird verdeutlicht, dass zwar eine umfassende Problemstellung 

besteht, jedoch baulich kein allumfassender Hochwasserschutz gewährleistet werden kann. Die Hochwas-

servorsorge kann Schäden extremer Ereignisse mindern durch Kenntnis, Vorbereitung durch Nutzungsan-

passung, mobile Elemente und anderes.  

Primäres Ziel der Überlegungen ist die Betrachtung von Extremereignissen von Hochwasser. Die häufigen 

Hochwasser sind nach Gesetz- und Regelwerkslage technisch zu beherrschen. 

2. Vorgehensweise 

Nach Beauftragung von FISCHER TEAMPLAN als ausführendes Ingenieurbüro wurden Grundlagen ermit-

telt. Die lokalen Gegebenheiten wurden erhoben, historische Hochwasser- und Starkregenereignisse wur-

den recherchiert, Fließwege analysiert und kritische Punkte herausgearbeitet. Es wurden von Seiten der 

Verbandsgemeinde Informationen bezüglich des Konzeptes auf der Internetseite https://www.hunsrueck-

mittelrhein.de/rathaus/ veröffentlicht. Bürger konnten ihre Erfahrungen mit Hochwasser über entsprechende 

Fragebögen oder durch freien Kontakt mit der Verbandsgemeinde teilen. Diese Informationen wurden zu-

nächst digital eingeordnet und verarbeitet. Weiterhin wurden im Amtsblatt und auf der Homepage öffentliche 

Gewässerbegehungen mit dem beauftragten Ingenieurbüro ausgeschrieben, die am 25.03.2022 und 

26.03.2022 stattfanden. Dabei wurden kritische Punkte und Erfahrungswerte der Bürger geteilt, vom Büro 

aufgenommen und weiter in diesem Konzept integriert. Am 30.05.2022 wurde ein Termin mit Vertretern der 

https://www.hunsrueckmittelrhein.de/
https://www.hunsrueckmittelrhein.de/
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Feuerwehr, Forstamt und dem Landesbetrieb Mobilität durchgeführt. Auf Basis dieser gesammelten Infor-

mationen und Daten wurde die Bestandssituation erkannt, analysiert und entsprechende Maßnahmen er-

dacht, die die Situation bei Starkregen oder Hochwasser entschärfen und Schäden minimieren sollen. Der 

erste Entwurf dieses Konzeptes wurde in den einzelnen Städten St. Goar (12.07.2022) und Oberwesel 

(05.07.2022), der Ortsgemeinde Hausbay (07.07.2022) und dem Neyer Ortsteil Dieler (07.07.2022) vorge-

stellt. Dort wurden weitere Anregungen und Anmerkungen gesammelt, ausgewertet und entsprechend in 

das Konzept eingefügt. Es wurden private Objektschutztermine angeboten und am 07.11,2022, am 

10.11.2022 und am 28.02.2023 umgesetzt. Zweite Bürgerversammlungen folgen, mit der Vorstellung des 

endgültigen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes. 

2.1. Bürgerbeteiligungen 

Das Vorgehen in Rheinland-Pfalz zur Hochwasservorsorge sieht eine aktive Beteiligung der Bürgerschaft 

vor. Bürger konnten ihre Erfahrungen zu Hochwasser und Starkregen z.B. mit Hilfe eines Fragebogens 

teilen. Zu folgenden Terminen waren Betroffene und interessierte Bürger eingeladen und in die Überlegun-

gen zum Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept eingebunden: 

1. Am 25.03.2022 wurde der Neyer Ortsteil Dieler mit betroffenen und interessierten Bürgern abgegangen 

und mit jeweils unterschiedlichen Beteiligten Probleme und Lösungsansätze besprochen, sowie erste 

Vorschläge, Fragestellungen und Problembereiche aufgenommen. Es wurde auf das bei Starkregen 

aufkommende Hangwasser und auf den von Norden in den Ortsteil fließenden Johannseifen (Lang-

wiesbach) und die Verrohrung, in welcher dieser mit dem Dieler Bach zusammenfließt, aufmerksam 

gemacht. Weiterhin wurden Ideen entwickelt, wie gesammeltes Wasser gezielt durch den Ortsteil ge-

lenkt werden kann. Es wurden Schutzmaßnahmen an stark betroffenen Objekten besprochen. 

2. Am 25.03.2022 wurde die Stadt St. Goar, insbesondere die Unterläufe der Gewässer Heimbach im 

Stadtteil St. Goar Fellen, Gründelbach und Lohbach, mit betroffenen und interessierten Bürgern abge-

gangen und mit jeweils unterschiedlichen Beteiligten Probleme und Lösungsansätze besprochen, so-

wie erste Vorschläge, Fragestellungen und Problembereiche aufgenommen. Insbesondere wurde auf 

die kritische Situation vor Beginn der Verrohrung des Heimbaches und des Lohbaches hingewiesen. 

Der Heimbach weist hohe Abflüsse schon bei geringen Regenmengen auf und ufert bei verlegtem 

Rechen vor Einlauf in die Verrohrung aus. Der Lohbach verlässt bei zu hohen Abflüssen und verlegtem 

Einlaufbauwerk sein Bett und fließt durch die Stadt. Kritische Bereiche des Gründelbaches wurden 

ebenfalls abgegangen und diskutiert. 

3. Am 26.03.2022 wurde die Ortsgemeinde Hausbay mit betroffenen und interessierten Bürgern abge-

gangen und mit jeweils unterschiedlichen Beteiligten Probleme und Lösungsansätze besprochen, so-

wie erste Vorschläge, Fragestellungen und Problembereiche aufgenommen. Insbesondere wurde da-

bei auf die Verrohrung des Lingerhahnerbachs und des Baybachs aufmerksam gemacht. 

4. Am 26.03.2022 wurde die Stadt Oberwesel, insbesondere der Stadtteil Engehöll und die Unterläufe 

der Gewässer Engebach, Oberbach und Niederbach, mit betroffenen und interessierten Bürgern ab-

gegangen und mit jeweils unterschiedlichen Beteiligten Probleme und Lösungsansätze besprochen, 

sowie erste Vorschläge, Fragestellungen und Problembereiche aufgenommen. 
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5. Am 05.07.2022 fand im Rathaus Oberwesel eine Bürgerversammlung im Rahmen des Starkregen- und 

Hochwasservorsorgekonzeptes für Betroffene und interessierte Bürger statt. Dabei wurde der bishe-

rige Stand des Konzeptes präsentiert, sowie anschließend angesprochene und eventuell neu aufzu-

nehmende Punkte diskutiert, wie z.B. die Prüfung von möglichem Retentionsraum im Mittellauf des 

Oberbaches. 

6. Am 07.07.2022 fand in Dieler eine Bürgerversammlung im Rahmen des Starkregen- und Hochwasser-

vorsorgekonzeptes für Betroffene und interessierte Bürger statt. Dabei wurde der bisherige Stand des 

Konzeptes präsentiert, sowie anschließend angesprochene und eventuell neu aufzunehmende Punkte 

diskutiert. Zusätzlich wurde eine weitere Ortsbegehung durchgeführt, bei der insbesondere die Hänge 

südlich und nördlich des Ortsteiles und die dort vorhandenen kritischen Stellen betrachtet wurden. 

7. Am 07.07.2022 fand in Hausbay eine Bürgerversammlung im Rahmen des Starkregen- und Hochwas-

servorsorgekonzeptes für Betroffene und interessierte Bürger statt. Dabei wurde der bisherige Stand 

des Konzeptes präsentiert, sowie anschließend angesprochene und eventuell neu aufzunehmende 

Punkte diskutiert. 

8. Am 12.07.2022 fand in der Rheinfelshalle in St. Goar eine Bürgerversammlung im Rahmen des Stark-

regen- und Hochwasservorsorgekonzeptes für Betroffene und interessierte Bürger statt. Dabei wurde 

der bisherige Stand des Konzeptes präsentiert, sowie anschließend angesprochene und eventuell neu 

aufzunehmende Punkte diskutiert.  

9. Bürger konnten sich für eine Objektschutzberatung anmelden, die vom beauftragten Ingenieurbüro 

FISCHER TEAMPLAN am 07.11.2022, am 10.11.2022 und am 28.02.2023 durchgeführt wurden.  

10. In Bürgerversammlungen im November 2023 erfolgt die endgültige Präsentation des Hochwasser-

schutz- und Starkregenvorsorgekonzepts. 

Anregungen und Erkenntnisse der Bürgerbeteiligung sind in das Starkregen ï und Hochwasservorsorge-

konzept eingeflossen, sie werden mit einer Bewertung, Beurteilung der Verantwortlichkeit und Priorisierung 

eingepflegt. Es wurde verdeutlicht, dass nicht alle Bürgerwünsche nach baulichem Hochwasserschutz bis 

hin zum Extremereignis erfüllt werden können. 

2.2. Beteiligung Feuerwehr, Forst und Landesbetrieb Straße 

Am 30.05.2022 wurden Termine mit Vertretern der Feuerwehr, Forstamt und dem Landesbetrieb Mobilität 

durchgeführt und das Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept diskutiert.  

Die Feuerwehr der Ortschaft Hausbay hat einen fertig gestellten Alarm- und Einsatzplan (AEP) mit enthal-

tener Maßnahmen-Checkliste, die detailliert aufzeigt, welche Schritte bei kritischen Starkregenereignissen 

durchzuführen sind, um die Bürger bestmöglich zu schützen. Entsprechende AEPs werden für die weiteren 

betroffenen Städten bzw. Ortsteilen erstellt. Federführend ist die Katastrophendienststelle bei der Kreisver-

waltung des Rhein-Hunsrück-Kreises. Die Feuerwehr wurde auf die kritischen Punkte in Form von verlegten 

Durchlässen aufmerksam gemacht. Diese sollten im Ernstfall gesichtet werden. Mit Forstamt und Landes-

betrieb Mobilität wurde das Thema Totholz diskutiert, welches Verrohrungen der Gewässer verlegen kann, 
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jedoch auch positive ökologische und hydraulische Wirkungen hat z.B. für Humusbildung und damit Was-

serrückhalt. Das Umsetzen von Pfahlreihen an kritischen Punkten sowie die regelmäßige Kontrolle durch 

ĂBachpatenñ wurde als Konsens vorgeschlagen. Weiterhin wurde das Thema des Baumsterbens bespro-

chen, welches die Bodenspeicherfähigkeit stark beeinflusst und den Oberflächenabfluss erhöht. Das Forst-

amt kann mit Unterstützung durch finanzielle Mittel an erfahrungsgemäß kritischen Punkten Maßnahmen 

der Hochwasservorsorge umsetzen, wie z.B. Bau von Rigolen oder von Wasserrückhaltemaßnahmen in-

nerhalb des Waldes. Die Schwierigkeit der Finanzierung von Wasserrückhaltemaßnahmen im Wald wurde 

thematisiert. Weiterhin wurde auf beschädigtes Mauerwerk eines Durchlasses hingewiesen. 

3. Allgemeine Hochwasservorsorge 

Örtliche Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzepte müssen für unterschiedliche Bereiche differenziert 

werden. Eine Starkregen- und Hochwasservorsorge ist nur für Ansammlungen von Gebäuden mit erhöhtem 

Schadenspotenzial sinnvoll. Freie Flächen mit geringem Schadenspotenzial sind als Retentionsflächen zu 

erhalten, ein Schutz ist nicht wirtschaftlich. In Bezug auf konstruktive Maßnahmen zur Starkregen- und 

Hochwasservorsorge können unterschieden werden: 

¶ Ableitung, 

¶ Speicherung, 

¶ konstruktive Sicherstellung der Abflüsse und 

¶ Objektschutz. 

Ableitung kann in unterirdische Rohrleitung und oberirdische Ableitung z.B. über Straßen differenziert wer-

den. Rohrleitungen führen Abflüsse bei Überlastung schnell auf die Oberfläche mit den folgenden möglichen 

Schäden. Für Extremabflüsse sind offene Ableitungswege zu bevorzugen. Sie haben eine sehr deutlich 

bessere Überlastungscharakteristik. 

Speicherung (z.B. durch Regenrückhaltebecken) ist gerade für lokale Starkregenereignisse praktisch 

wenig effektiv, da die erforderlichen Speichervolumina mit steigender Intensität und Jährlichkeit extrem an-

steigen. Eine Überlastung in den Unterlauf wird dann plötzlich und in aller Regel unerwartet für die Anlieger 

erfolgen. Der Schaden kann durch solche Situationen steigen. 

Die konstruktive Sicherstellung der Abflüsse beinhaltet, dass vorhandenen Ableitungen auch im Extrem-

fall zumindest ihre vorgesehene Leistungsfähigkeit erhalten und nicht durch Verlegungen die ganze oder 

einen großen Teil der Leistungsfähigkeit einbüßen. 



 

12 

Unter Objektschutz ist zum einen die öffentliche Förderung bestimmter unkritischer Fließwege zu sehen. 

Im Wesentlichen ist jedoch der lokale Schutz von Gebäuden und deren Eingängen gegen Eindringen von 

Wasser zu verstehen. Die Höhe des erforderlichen Schutzes ist bei gängigen Straßenquerschnitten und 

damit auch Fließbreiten mit wenigen Zentimetern oder höchstens Dezimetern abzuschätzen. Ausnahmen 

stellen Senken oder Staubereiche dar. Hier können die Überflutungstiefen deutlich größer werden. 

3.1. Arten von Hochwasser 

Zur Hochwasservorsorge ist es sinnvoll, sich über die Art und Charakteristik von Hochwasser bewusst zu 

werden. Hieraus sind Ansätze für unterschiedliche Schutzstrategien, aber auch unterschiedliche Verant-

wortlichkeiten abzuleiten. 
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Abb. 3-1: Arten von Hochwasser 

In Abb. 3-1 sind die möglichen Arten von Hochwasser dargestellt ï in Leserichtung jeweils ansteigend. Am 

Beispiel der überlaufenden Dachrinne wird die eigene Verantwortlichkeit des Hausbesitzers für eventuelle 

Überlastungen und Schäden an den Objekten deutlich. Hochwasser- und Starkregenvorsorge beginnt 

bei der eigenen Verantwortung. Selbst große bauliche Maßnahmen, wie z.B. Polder am Oberrhein 

haben eine endliche Wirkung. 

überlaufende Dachrinnen Zulaufende Außengebiete

überlastete Kanäle ausufernde Flüsse

Außengebiete Kanalnetz Gewässer
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Diese eigene Verantwortlichkeit ist nicht nur f¿r die gezeigte Dachrinne, sondern auch f¿r Ăwild abfließendes 

Wasserñ gesetzlich reguliert, siehe Kap. 3.5. Die eigene Verantwortlichkeit beinhaltet neben gesetzlichen 

Regulierungen auch z.B. die Information über die Lage des eigenen Objektes innerhalb von Hochwasser- 

und Starkregengefahrenkarten des Landes Rheinland-Pfalz, die in Kapitel 4.4 aufgelistet sind. Solche Ob-

jekte sollen durch verschiedene Maßnahmen vor Hochwasser geschützt werden, ohne dabei anlie-

gende Grundstücke zu gefährden (beispielhaft dargestellt in Abb. 3-2). Weiterhin liegt es in der Verant-

wortung des Objektbesitzers die Nutzung der Objekte Hochwasserangepasst zu gestalten (z.B. Keine Öl-

heizung in Überschwemmungs- und weiteren Risikogebieten gemäß §78c WHG).  

 

Abb. 3-2: Beispiele Objektschutz: Mobile Türdichtung (links); Aufmauerung um Lichtschacht (rechts) 

Ein verbindlicher Standard für schadbringende Überflutung ist nur im DWA-Regelwerk für Jährlichkeiten 

zwischen 10 und 50 Jahren gegeben. Im Wasserhaushaltsgesetz ist ï insbesondere für große Hochwas-

serereignisse ï die Mitwirkungspflicht jedes Einzelnen festgehalten. Eine Forderung nach Hochwasser-

schutz bestimmter Jährlichkeit ist nicht festgehalten. 

3.2. Begriffserklärung ĂJªhrlichkeitñ 

Der Begriff Jährlichkeit wird in diesem Konzept häufig verwendet und ist fester Bestandteil des Wasserbaus, 

insbesondere der Hochwasservorsorge. Bei Hochwasserereignissen bezieht sich der Begriff der "Jährlich-

keit" auf die Wahrscheinlichkeit, mit der ein bestimmtes Hochwasserereignis in einem bestimmten Gebiet 

in einem Jahr auftritt oder überschritten wird. Es wird oft verwendet, um die Häufigkeit oder das Wiederkeh-

ren von Hochwassern zu beschreiben. 
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Die Jährlichkeit wird normalerweise in Form einer Wahrscheinlichkeit ausgedrückt, z. B. 1-jährliches Hoch-

wasser (HQ1), 10-jährliches Hochwasser (HQ10), 100-jährliches Hochwasser (HQ100) usw. Diese Anga-

ben geben an, wie oft ein Hochwasserereignis in der Regel erwartet wird oder statistisch betrachtet auftreten 

sollte.  

Beispielsweise bedeutet ein 1-jährliches Hochwasser, dass es jedes Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von 

1 zu 1 oder 100% zu einem Hochwasser in diesem Ausmaß kommen kann. Ein 100-jährliches Hochwasser 

hingegen bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit für ein solches Ereignis in einem bestimmten Jahr nur 1 zu 

100 oder 1% beträgt. Er beschreibt die statistische Häufigkeit für das Vorkommen eines Hochwasser- oder 

Starkregenereignisses. Das bedeutet nicht, dass nach Auftreten eines Hundertjährlichen Ereignisses die 

folgenden 100 Jahre kein Ereignis in dieser Größenordnung passieren kann. Ein Hundertjährliches Ereignis 

kann in 3 aufeinanderfolgenden Jahren auftreten. Die Skala der Jährlichkeiten, wie die Richterskala für 

Erdbeben, ist nach oben hin offen.  

3.3. Auslegung Hochwasservorsorge 

Für die Auslegung von Hochwasservorsorge gibt es teilweise zu beachtende Regelwerke, teils ist die Aus-

legung ohne harte Grenzen mit den Aussagen: Ănach ºrtlicher Abwªgungñ beschrieben. Konsens ist, dass 

Hochwasservorsorge nicht nur in baulicher Hinsicht, sondern dass die folgenden, in den Hochwasserrisiko-

managementrichtlinien beschriebenen Elemente Berücksichtigung finden müssen (Abb. 3-3). 

 

Abb. 3-3: Themenbereiche Hochwasserschutz in der HWRM-RL 
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Modernes Hochwassermanagement beabsichtigt, auch extremen Wassermassen begegnen zu können ï 

dies jedoch nicht nur durch technische Maßnahmen, sondern auch durch Verhaltensvorsorge und Risi-

kovermeidung. Dazu müssen gefährdete Objekte so gestaltet werden, dass die einzelnen Elemente 

 ï wie z.B. Gräben, Deiche, Mauern, mobile Elemente sowie Objektschutzmaßnahmen ï in ihrer Gesamtheit 

ein System bilden, das schädliche Auswirkungen bei einer Überlastung begrenzt und möglichst resilient 

(widerstandsfähig) reagiert. Eine Überlastung ist in jedem Fall in die Hochwasservorsorgekonzeption ein-

zubeziehen. Abb. 3-4 verdeutlicht die jeweilig wichtigsten Verantwortlichkeiten. Diese strategischen Ansätze 

passen zu den Themenbereichen, die im Zuge der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (HWRM-RL) 

der EU im Jahr 2007 vereinbart wurden (Abb. 3-3), siehe auch [2]. 

 

Abb. 3-4: Akteure im Bereich des Hochwasserschutzes 

Während für Kanalnetze anerkannte Regeln der Technik vorliegen, findet sich für den üblichen Hochwas-

serschutz von Gewässern und Außengebieten kein Regelwerk mit der Angabe von Jährlichkeiten. Nach 

aktueller Rechtsprechung ist in Außengebieten, an kleineren Gewässern und auch am Rhein kein Hoch-

wasserschutz vor Extremereignissen vorzuhalten. Wohngebiete haben nach BGH-Urteil Abflüsse aus den 

oben gelegenen Flächen zu ertragen. Die Bebauung hat sich in zumutbarem Rahmen auf solche Abflüsse 

einzustellen. Zumutbar ist in dem Zusammenhang zu bewerten, was nicht vom Kanal aufzunehmen ist. Die 

ursprüngliche Funktion der Kanalisation ist die der Sicherstellung der Hygiene. 
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Für die Auslegung von Kanalsystemen gibt es ein anerkanntes Regelwerk (DWA A118/EN 752). Folgendes 

ist dort in Bezug auf die hier angesprochene Fragestellung geregelt: 

¶ Außengebiete sind bei der Dimensionierung zu berücksichtigen, das war in der jüngeren und weite-

ren Vergangenheit oft nicht der Fall. 

¶ Wasser hat bis zu einer Jährlichkeit von 2-5 Jahren vom Kanal aufgenommen zu werden. 

¶ Wasser ist bis zu einer Jährlichkeit von 20-50 Jahren auch auf der (Straßen-)Oberfläche schadfrei 

abzuführen, das ist in Zusammenhang mit leitenden, rückhaltenden und Objekt-schützenden Elemen-

ten vorzusehen. 

Für die Ortslagen von St. Goar, Oberwesel, Dieler und Hausbay kann hiernach eine Forderung nach Hoch-

wasserschutz mit einer Jährlichkeit von 20 (-30) Jahren abgeleitet werden. Technische Schutzmaßnahmen 

sind nicht vorzusehen. Hier greifen die Maßnahmen des eigenen Objektschutzes. 

Eine rechtliche Beurteilung erforderlicher Maßnahmen ist in folgenden Aussagen des GStB zusammenge-

fasst: 

Å Keine "Allgemeinzuständigkeit" der Gemeinde für das sog. Außengebietswasser. Es gilt der Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz: Keine Maßnahmen gegen jedwede Extremereignisse. 

Å Extremereignisse sind als "naturgegeben" oder "höhere Gewalt" hinzunehmen. 

Å Vorsorge in Bezug auf (bauliche) Eigenvorsorge mit Objektschutz oder Risikovorsorge (Versiche-

rungen), keine Verlagerung örtlicher Fehler auf die Allgemeinheit. 

(Zusammengefasste Aussagen des GStB (Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz e.V.) von 2018.) 

3.4. Hochwasservorsorge für Extremereignisse 

Über die im vorigen Kapitel hinaus genannten Jährlichkeiten ist im Regelwerk und in der Rechtsprechung 

keine Regelung getroffen. Es finden sich dennoch an Gewässern häufig Hochwasserschutzmaßnahmen, 

die für höhere Jährlichkeiten ausgelegt sind. Folgende Gründe liegen vor oder folgende Kriterien sind in der 

Regel daran geknüpft: 

¶ Bei Herstellung von Maßnahmen zum Schutz vor Ereignissen nach ĂRegelwerkñ (Kanalnetzbemes-

sungen, siehe voriges Kapitel) wird ¿blicherweise Ăauf der sicheren Seiteñ gebaut. D.h., der Schutz ist 

hiernach größer oder kann in der Zukunft z.B. für Erweiterungen genutzt werden. 

¶ Die Auslegung von Schutzmaßnahmen erlaubt mit geringem Aufwand (Kosten, Umwelt- und Besitz-

eingriffe, Unterhalt) einen höheren Schutz herzustellen. 
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¶ Die Schadenbewertung lässt eine extreme Schadensumme erwarten sodass im Einzelfall abgewo-

gen wird, einen Schutz gegen hohe Ereignisse vorzusehen. 

Extreme Schadenerwartungen sind z.B. bei einer Überflutung eines Industriegebietes am Rhein mit Eintrag 

von Stoffen zu sehen. Es wird jedoch auch hier kein Schutz vor Extremereignissen vorgesehen, die Jähr-

lichkeiten liegen bis zu einem Schutz vor dem 500-jährlichen Ereignis. Auch hier werden die Anlieger in die 

Verantwortung der Schutzmaßnahmen gezogen. Kernkraftwerke an Flüssen werden bauseits vor Extremer-

eignissen geschützt. 

3.5. Gesetzliche Regelungen 

Die gesetzlichen Grundlagen sind im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) geregelt [4]. § 5 Abs. 2 stellt die An-

forderungen an jeden Einzelnen in Bezug auf Hochwasservorsorge. § 37 bezieht sich auf wild abfließendes 

Wasser ï die Außengebietsabflüsse ï und untersagt ein Aufstauen und Umleiten zu Ungunsten von umlie-

genden Nutzern. Abb. 3-5 zitiert beide Paragrafen. 

 

Abb. 3-5 Gesetzestext WHG §§ 5 und 37 [4], Auszüge 

Das WHG beinhaltet auch speziell für Objekte innerhalb von Überschwemmungs- und weiteren Risikoge-

bieten den Paragrafen § 78c zu Heizölverbraucheranlagen. 
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Abb. 3-6: Gesetzestext WHG § 78c 

4. Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept 

Das örtliche Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein ist 

für die unterschiedlichen Kommunen differenziert. Lokal zu verortende Maßnahmen sind in den eingefügten 

Grafiken zu erkennen. Generelle Empfehlungen sind im Kap. 5 beschrieben. Die angelegte Tabelle fasst 

Maßnahmen tabellarisch mit Art, Ort und Verantwortlichkeit zusammen. Die Maßnahmen werden nach den 

Nummern bezeichnet und im Text in Klammern aufgeführt. Zur Verdeutlichung wird jeweils der Buchstabe 

der betrachteten Gemeinde vorgesetzt, z.B. (D1) für die Renaturierung des Johannseifens (Langwiesbach) 

östlich des Zusammenflusses mit dem Dieler Bach. 

Es sind grundsätzlich zwei Blöcke an Maßnahmen unterschieden: 

¶ Maßnahmen in der Ortslage sind konstruktiver Natur und erfordern teils bauliche Maßnahmen, 

¶ Maßnahmen zum Thema Verhalten, Information und Risikovorsorge, letztere sind mit Buchstaben 

bezeichnet. Unter diese Kategorie ist auch die MaÇnahme ĂXñ integriert, die Anforderungen zum 

Objektschutz jedes Anliegers. 
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4.1. Allgemeine Bestandssituation Gewässer innerhalb der Interessengebiete 

Gewässer in den ausgewählten Interessengebieten haben weitestgehend bewaldete Einzugsgebiete oder 

fließen durch stark bewaldete Flächen. Weiterhin liegen die Gewässer in engen Kerbtälern. Im Folgenden 

wird generell eine Strategie zur Hochwasservorsorge an diesen Gewässern beschrieben. 

Querende Straßen und Wege sind mit Brücken oder Rohrdurchlässen ausgeführt. Insbesondere letztere 

sind bei Hochwasser jeweils Gegenstand von Gefährdungen durch Verlegungen. Hilfe zur Minderung der 

Hochwassergefährdung ist in zwei Elementen zu erkennen: 

Abb. 4-1 zeigt eine im Oberlauf einer Verrohrung angeordnete Pfahlreihe. Diese kann grobes Treibgut wie 

Äste auffangen, die sich ansonsten im Einlauf oder sogar im Durchlass selbst verkeilen können. Die Pfahl-

reihe muss in den Alarm- und Einsatzplan der Feuerwehr integriert werden. Sie ist deutlich weniger verle-

gungsgefährdet gegenüber dem Durchlass selbst. Eine Verlegung ist erkennbar, die Stelle ist anfahrbar 

und damit während des Hochwassers zu warten. Im Fall, dass die Pfahlreihe durch Treibgut überlastet ist, 

ist eine Behebung der Problemstelle einfacher möglich. Die Bevölkerung im Umfeld sollte für die Stelle 

sensibilisiert sein und bei der Gefahr einer Verlegung entweder selbst aktiv werden oder Hilfe anfordern. 

  

Abb. 4-1: Pfahlreihen zum Treibgutrückhalt im Vorfeld einer Verrohrung 

Abb. 4-2 zeigt Einläufe einer Verrohrung, die ungünstig konstruiert sind. Die Rechenabstände sind sehr 

gering, die Gefahr einer Verlegung ist hoch. Grundsätzlich ist die Anordnung eines Raumrechens am Be-

ginn der Verrohrung vorzusehen. Diese sollten bei Bedarf mittelfristig überall nachgerüstet werden. Abb. 

4-3 zeigt einen auch im Hochwasserfall besser zu wartenden Einlauf einer Verrohrung. Die Rechenab-

stände haben zum einen die Funktion der Zugangssperre z.B. für Kinder und in zweiter Linie das Fernhalten 

von Teilen, die im weiteren Verlauf zu Verlegungen führen können. Der maximale Abstand ist damit mit ca. 
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12 cm anzusetzen, wenige Zentimeter sind immer zu gering. Die Rechenfläche ist groß gegenüber dem 

Rohrquerschnitt. 

  

Abb. 4-2: Ungünstiger Einlauf einer Verrohrung 

  

Abb. 4-3: Raumrechen vor Einlauf (aus DWA M 522, FISCHER TEAMPLAN) 

Ein weiteres Problem stellen Bereiche der Gewässer dar, die nicht im Taltiefsten gelegen sind. An diesen 

Stellen wird sich ein Hochwasser besonders ausbreiten und eine hochwertige Nutzung ist dort auf keinen 

Fall angeraten. Um Schäden am Gewässerverlauf oder Verlegung und subsequente Ausuferungen zu ver-

meiden, müssen Gewässeranlieger sensibilisiert und auf Ihre Pflichten hingewiesen werden. Unter die 

Pflichten fallen: 

- Korrekte Kompost- oder Holzlagerung nicht zu nah am Gewässer (mindestens 5-10 m) 

- Gehölzpflege am Wasser muss fachgerecht erfolgen (Von Oktober bis Februar) 

- Abfall muss korrekt entsorgt werden und soll nicht am Gewässer gelagert werden 

- Bauliche Anlagen müssen innerorts einen Abstand von 5 m und außerorts von 10 m zum Gewäs-

ser haben 
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- Keine Wasserentnahme mit Pumpen ohne Genehmigung 

- Keine Befestigung der Ufer mit Mauern, Treppen oder sonstigen Materialien. Eine Befestigung 

des Ufers erfordert eine wasserrechtliche Genehmigung 

- Keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Dünger in der Nähe des Gewässers, mindes-

tens 5-10 m Abstand 

Zur weiteren Information wird auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein ein Faltblatt 

zur Verfügung gestellt (https://www.hunsrueckmittelrhein.de/rathaus/vorsorgekonzepte-starkregen-hoch-

wasser/gfg-faltblatt-gewaesseranlieger.pdf?cid=gtj). 

Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern können anfallendes Treibgut reduzieren. Dies ist in und unmit-

telbar vor Ortslagen sinnvoll, um die Gefahr von Verlegungen zusätzlich zu reduzieren. An Gewässern au-

ßerhalb von Ortslagen sollten Unterhaltungsmaßnahmen jedoch auf ein angemessenes Minimum reduziert 

werden. Bereits kleine Gewässer haben mit ihren Auenflächen im naturnahen Zustand ein natürliches Re-

tentionsvermögen, können Wasser zurückhalten und die Abflussspitzen senken. Überflutungen in freiem 

Feld sollten daher toleriert werden, um die Ortschaften zu schützen. Gewässer in ihrem naturnahen Zustand 

zu belassen oder sie in diesen zu versetzen sind damit ein weiterer Bestandteil der Starkregen- und Hoch-

wasservorsorge. 

4.2. Verhältnis Grundstückseigentum zu Gewässerunterhaltung  

Durch die Vielzahl an Anliegergrundstücken an den betrachteten Gewässern stellt sich die Frage des Ver-

hältnisses zwischen privatem Eigentum am Gewässergrundstück und die öffentlich-rechtliche Pflicht zur 

Gewässerunterhaltung/-entwicklung. Dabei gilt grundsätzlich die Überlagerung des privaten Eigentums 

durch das Wasserrecht. Die Pflege und Entwicklung soll von Eigentümern / Anliegern geduldet werden (§ 

41 WHG, §40 LWG). Dabei haben Eigentümer / Anlieger Anspruch auf rechtzeitige Information über umzu-

setzende Maßnahmen, Schadensersatz bei Schäden durch Gewässerunterhaltung und finanziellen Aus-

gleich bei Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzung. Jedoch keinen Anspruch auf Durchführung 

von Maßnahmen der Gewässerunterhaltung, keinen Anspruch bzgl. des Zeitpunktes der Maßnahmen und 

keinen Anspruch auf Hochwasserschutz. 

Gewässerunterhaltungspflichtiger ist bei Gewässern erster und zweiter Ordnung die obere Wasserbehörde, 

bei Gewässern dritter Ordnung die untere Wasserbehörde. Bei kompletter Aufnahme eines Gewässers 

durch eine Anlage verdrängt die Anlagenunterhaltung die Gewässerunterhaltung vollständig, da nach einer 

OVG-Entscheidung aus dem Jahr 2000 (1 A 11964/99.OVG) bei Verrohrungen, Gewölbetunneln o.ä. nicht 

mehr von einem Gewässerbett und von Ufern gesprochen werden kann. Die durch Dieler, Hausbay, St. 

Goar und Oberwesel fließenden Gewässer verlaufen oft durch Verrohrungen, in St. Goar auch durch Ge-

wölbe. 

https://www.hunsrueckmittelrhein.de/rathaus/vorsorgekonzepte-starkregen-hochwasser/gfg-faltblatt-gewaesseranlieger.pdf?cid=gtj
https://www.hunsrueckmittelrhein.de/rathaus/vorsorgekonzepte-starkregen-hochwasser/gfg-faltblatt-gewaesseranlieger.pdf?cid=gtj


 

23 

4.3. Totholz 

Durch die lokalen Gegebenheiten ist das Thema Totholz wichtig für das Konzept. Es ist ein wesentlicher 

Teil des Lebenszyklus und damit auch der geringeren Abflussbildung und höheren Speicherfähigkeit im 

Wald. Es schafft vielfältige Lebensräume und ist gleichzeitig Nahrungsgrundlage für viele Tierarten im 

und am Wasser. Das Totholz in diesen Flächen kann -und darf- nicht großflächig aus dem Wald entfernt 

werden. Dem widersprechen ökologische, aber auch wasserwirtschaftliche Argumente. 

- Totholz muss im Wald bleiben 

- Totholz soll in Gewässernähe bleiben 

- Treibgutrückhalt z.B. in Form von Pfahlreihen, Rechen etc. 

Fließwiderstände, die Abflüsse verlangsamen und zurückhalten können, werden dadurch erhalten. Ein Falt-

blatt der GfG mbH (Gemeinnützige Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirtschaft und Landschaftsentwick-

lung und der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) e.V.) in Mainz zu 

diesem Thema ist auf der Internetseite der Verbandsgemeinde zu finden (https://www.gfg-fortbil-

dung.de/images/stories/gfg_pdfs/05-Totholz/GFG-Faltblatt-Totholz.pdf) [19].  

4.4. Kartenmaterial des Landes Rheinland-Pfalz 

Auf der Internetseite des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rhein-

land-Pfalz bzw. des Landesamtes für Geologie und Bergbau / Umwelt steht interessierten Anwohnern um-

fangreiches Kartenmaterial zur Verfügung. Dieses Kartenmaterial kann zu privaten Hochwasser- und Stark-

regenvorsorgemaßnahmen verwendet werden, dient der Aufklärung und Information und wurde unter an-

derem auch in diesem Konzept verwendet. 

4.4.1. Hochwassergefahrenkarten/Hochwasserrisikokarten für Rheinland-Pfalz:  

http://www.hochwassermanagement.rlp.de 

Die Hochwassergefahrenkarten zeigen unter anderem die Wassertiefe bei den drei verschiedenen Hoch-

wasserszenarien HQ10, HQ100 und HQ extrem. 10, 100 und āextremó stehen f¿r die Jªhrlichkeit (siehe Kap. 

3.2), die Bezeichnungen hierf¿r sind auch Ăhªufiges Hochwasserñ, Ămittleres Hochwasserñ und Ăextremes 

Hochwasserñ. In der B¿rgermeinung sind die Ereignisse Mitte der 90er Jahre schon extrem. Die oben ge-

nannte Beschreibung zeigt, dass dem nicht so ist. Es ist mit den Wasserständen, -tiefen und Geschwindig-

keiten der Karten auf jeden Fall zu rechnen. Auf den Gefährdungskarten werden die Flächen dargestellt, 

die bei einer statistischen Wahrscheinlichkeit von mindestens einmal in 10 Jahren, mindestens einmal in 

100 Jahren, mindestens einmal in mehr als hundert Jahren mit welcher Wassertiefe gefährdet sind. Die 

http://www.hochwassermanagement.rlp.de/
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mittleren, 100-jährlichen Ereignisse haben durch die gesetzliche Festlegung auch rechtliche Randbedin-

gungen begründet. So dürfen in diesen Gebieten grundsätzlich keine neuen Baugebiete ausgewiesen wer-

den. Veränderungen sind nur nach den Randbedingungen von §78 WHG zulässig. In einer Vorstufe sind 

die Gebiete nachrichtlich dargestellt, jedoch mit gleicher rechtlicher Wirkung. Eine Besonderheit sind die 

gelb ausgewiesenen potenziellen Überschwemmungsgebiete: Hier stellen aktuell Hochwasserschutzein-

richtungen (Deiche, Mauern, Tore é) einen Schutz dar. Bei Versagen, Druckwasser oder ¦berstrºmen wird 

sich an diesen Stellen sehr schnell eine Überflutung einstellen. 

Die Hochwasserrisikokarten zeigen betroffene Einwohner, betroffene Nutzungen und Anlagen mit umwelt-

gefährdenden Stoffen bei einem HQ 10, HQ 100 und HQ extrem. 

4.4.2. Karte Erosionsgefährdete Flächen für Rheinland-Pfalz:  

https://www.lgb-rlp.de/karten-produkte/online-karten/onlinebodenkarten/erosionsatlas.html 

In Anlehnung an die Allgemeine Bodenabtragsgleichung wurde die Empfindlichkeit des Bodens gegenüber 

Bodenerosion durch Wasser eingestuft und kann unter dem oben genannten Link eingesehen werden. Da-

bei stehen grüne Markierungen für keine bis sehr geringe Bodenerosionsgefährdung, über gelb (gering), 

orange (mittel), rot (hoch) zu violetten Markierungen (sehr hohe Bodenerosionsgefährdung) 

4.4.3. Starkregengefährdungskarte des Landes Rheinland-Pfalz:  

https://lfu.rlp.de/de/startseite/2021/starkregenkarten/ 

Die Starkregengefährdungskarten stellen unter anderem dar, wie eine Ortslage durch eine Starkregen in-

duzierte Sturzflut gefährdet ist. Es werden die in der Topografie vorhandenen Rinnen gezeigt, in denen sich 

Oberflächenabflüsse sammeln. Diese sind nach der Abflusskonzentration durch die Größe des dahinterlie-

genden Einzugsgebietes gestaffelt: 

- gelb = geringe Abflusskonzentration mit dahinterliegendem Einzugsgebiet zwischen  

2.500 ï 5.000 m²  

- orange = mäßige Abflusskonzentration mit dahinterliegendem Einzugsgebiet zwischen  

5.000 ï 10.000 m² 

- rot = hohe Abflusskonzentration mit dahinterliegendem Einzugsgebiet zwischen  

10.000 und 50.000 m² 

- dunkelrot = sehr hohe Abflusskonzentration mit dahinterliegendem Einzugsgebiet größer als 

50.000 m²  

https://www.lgb-rlp.de/karten-produkte/online-karten/onlinebodenkarten/erosionsatlas.html
https://lfu.rlp.de/de/startseite/2021/starkregenkarten/
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Das Einzugsgebiet beschreibt dabei die Fläche, die aufgrund von topographischen Verhältnissen zu einem 

gemeinsamen Punkt entwässern. Jeder Tropfen, der auf dieser Fläche fällt, fließt dem gleichen Abfluss-

punkt zu. In den Karten sind außerdem, neben den Gewässern und Tiefenlinien, die nur bei entsprechenden 

Niederschlªgen wasserf¿hrend sind, auch innerhalb der Ortslagen ¿berflutungsgefªhrdete ĂWirkungsberei-

cheñ, die potenzielle ¦berflutungsflªchen darstellen, abgebildet (blau schraffiert). 

 

Abb. 4-4: Starkregengefahrenkarte am Beispiel St. Goar mit kleinstmöglichem Maßstab 
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4.5. Fließweganalyse 

Mit Hilfe des Digitalen Geländemodelles (DGM) kann die Topografie des Geländes verwendet werden, um 

digital das sich oberflächig sammelnde Wasser zu modellieren. Genutzt werden hierfür das DGM5 sowie 

die Gewässerlinien. Die durchgehenden Gewässerlinien werden in das DGM5 Ăeingestanztñ um f¿r die 

Fließweganalyse Fließhindernisse im DGM5 wie z.B. querende Brückenkörper von Straßen, Bahnlinien und 

dergleichen zu entfernen. Entlang der Gewässer ergibt sich mit diesem Bearbeitungsschritt damit ein steti-

ges Sohlgefälle in Richtung Mündung. Weiterhin werden lokale Senken im projektierten Modellgebiet auf-

gefüllt, um eine dezidierte Abflussrichtung für jedes Teileinzugsgebiet im Modellraum zu erzwingen. Über 

Fließrichtung und Fließakkumulation wird damit für den projektierten Modellraum ein durchgehendes Ge-

wässersystem generiert, über das das Gesamteinzugsgebiet des Modellraums entwässert. So können 

Fließwege, die sich durch das vorhandene Gelände bilden, dargestellt werden. Im weiteren Verlauf sind 

diese Fließwege in Karten blau markiert, gestaffelt nach dahinterliegendem Einzugsgebiet.  

 

Abb. 4-5: Staffelung der modellierten Fließwege 

Für dieses Konzept wurden Fließweganalysen für die einzelnen Interessensgebiete durchgeführt. 

4.6. Lokale Starkregen- und Hochwasservorsorge 

4.6.1. Bestandssituation Dieler 

Der Neyer Ortsteil Dieler ist in einem Talkessel von Hängen umgeben, die im Starkregenfall oberflächig 

Wasser in die Ortschaft leiten können. Dabei können und sollen Straßen als Fließwege dienen. Bei durch 

Geschiebe verlegten Einlaufgittern kann das Wasser nicht mehr der Kanalisation zugeführt werden. Dieler 

ist nicht durch unmittelbar in der Nähe liegende erosionsgefährdete Flächen betroffen (Abb. 4-6). Sturz-

flutentstehungsgebiete können auf der Starkregengefahrenkarte eingesehen werden (Abb. 4-7). Das Bach-

bett des Johannseifen (Langwiesbach) liegt vor der Verrohrung nicht im Taltiefsten. Dieser Umstand ist an 

der Diskrepanz zwischen modelliertem Fließweg (blaue Kästchen) und dem vorhandenen Bachbett (durch-

gezogene Linie) zu erkennen (siehe Abb. 4-8), weiterhin im Detail in Abb. 4-9. Die Starkregengefahrenkarte 
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zeigt diesen Umstand ebenfalls (siehe Abb. 4-7). So besteht die Gefahr, dass bei einer Ausuferung Wasser 

in den Ortskern geleitet wird. An der Kurve nach Süden fließt der Johannseifen (Langwiesbach) über ein 

privates Gelände, auf dem durch Einwirkungen der dort gehaltenen Pferde das Bachbett stark abgeflacht 

und die Abflussfähigkeit des Gewässers stark beeinträchtigt ist (siehe Abb. 4-9).                  
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Abb. 4-6: Erosionsgefährdete Flächen Dieler 
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Abb. 4-7: Starkregengefahrenkarte Dieler  
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Abb. 4-8: Fließwege Dieler  
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Abb. 4-9: Aktuelles Bachbett des Johannseifen (Langwiesbach) im Norden Dielers 
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Abb. 4-10: Bachbett des Johannseifen (Langwiesbach) liegt vor Verrohrung (Roter Punkt) nicht im Tal-
tiefsten, sondern verläuft den Pfeilen entsprechend oberflächig in den Ortsteil  
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2016 kam es zu einem Starkregenereignis, bei dem die Kapazität der Verrohrung des Johannseifen (Lang-

wiesbach) nicht ausgereicht hat und Wasser oberflächig in den Ortsteil geflossen ist. Weiterhin war der 

verrohrte Zusammenfluss von Dieler Bach und Johannseifen (Langwiesbach) nicht leistungsfähig genug 

(Abb. 4-11). Der Bodenspeicher der umliegenden Hänge war gesättigt und entwässerte über die Straßen 

(Abb. 4-12) in den Ortskern. Dadurch kam es innerorts zu Überschwemmungen. 

 

Abb. 4-11: Fließweg bei überlasteter Verrohrung 
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Abb. 4-12: Oberflächig auftretendes Wasser der nördlichen und südlichen Hänge 

4.6.2. Maßnahmen Dieler 

Ein Überblick über Maßnahmen ist in folgender Abb. 4-13 und detaillierter in Abb. 4-14 dargestellt.  
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Abb. 4-13: Überblick über Maßnahmen in Dieler mit Rückhalt an Ney 
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Abb. 4-14: Detaillierte Abbildung der Maßnahmen, Fließwege und Notabflusswege in Dieler 
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1. Östlich des Zusammenflusses von Dieler Bach und Johannseifen (Langwiesbach) sind Renaturie-

rungsmaßnahmen durchzuführen (Offenlegung und ökologische Umgestaltung des Bachbettes, Ent-

fernung vorhandener Fichten, natürliche Zusammenführung der Bäche im östlichen Bereich). Dadurch 

wird den Gewässern Raum gegeben werden. Ein entsprechender Vorschlag wurde von der Unteren 

Wasserbehörde bereits befürwortet (Abb. 4-15, D1).  

 

Abb. 4-15: Mögliche Renaturierungsmaßnahmen 
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2. Um auftretendes Oberflächenwasser gezielt durch den Ortsteil Dieler zu leiten, ist eine Mulde anzule-

gen, die das Wasser nach der Verrohrung dem Dieler Bach wieder zuführt (Abb. 4-16, D2). Die Que-

rung der Straße an der tiefsten Stelle ist dabei aufzunehmen. 

 

Abb. 4-16: Maßnahme: Anlegen eine Mulde, die Oberflächenwasser gezielt dem Dieler Bach zuleitet 
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3. Um Oberflächenwasser aus dem südlichen Hang direkt in die Fläche und dem Gewässer zuzuleiten, 

sind die dort abgelegten Baumstämme zu entfernen, um einen Notwasserweg zum Gewässer zu schaf-

fen und das Wasser nicht in den Ort zu führen (D3, Abb. 4-17). 

 

Abb. 4-17: Schaffen von Notwasserweg am südlichen Hang 

4. Weiterhin muss die Nutzung der Objekte in Fließwegen angepasst werden, um so das Schadenspo-

tential zu verringern. Das Gewässerprofil des Johannseifen (Langwiesbach) ist im Bereich der Pferde-

koppel im Norden des Ortsteiles wieder herzustellen (Abb. 4-9, D4). 

5. Das Bachprofil ist auf dem Stück südlich der Pferdekoppel nicht im Taltiefsten gelegen (Abb. 4-10) und 

ist so neu zu profilieren, dass der Anschluss an den weiterführenden Graben mit ca. gleicher Leis-

tungsfähigkeit gesichert ist (D5).  
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6. Die Erhöhung des Stauraumes eines im Oberlauf des Johannseifen (Langwiesbach) gelegenen Re-

genrückhaltebeckens im Zuge einer Wohngebietserweiterung von Ney wird Volumen an Oberflächen-

wasser reduzieren (D6). Die Wirkung des Beckens unterhalb von Ney wird bei großen Ereignissen 

jedoch keine substanziellen Wirkungen in Dieler haben da nur ca. ein Viertel des gesamten Einzugs-

gebietes erfasst wird (siehe Abb. 4-18). 

 

Abb. 4-18: Einzugsgebiete Johannseifen / Dieler Bach 
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7. Über eine Gewässerprofilierung (Bacheintiefung) ist eine Ausuferung nicht für alle Ereignisse zu behe-

ben. Objekte, die im Fließweg liegen (Halle), sind durch Objektschutz zu schützen (z.B. Aufschüttung 

von wenigen Dezimetern bindigen Materials an der kritischen nordöstlichen Ecke des Objektes, um 

Wasser an Objekt vorbeizuleiten; (D7)) 

8. Bei einer Ausuferung des Dieler Baches vor dem Zusammenfluss von Johannseifen und Dieler Bach 

ist das Grundst¿ck 15 gefªhrdet. Die Nutzung des Erdgeschosses als ĂKellerñ ist positiv zu sehen. Das 

Mäuerchen an der nördlichen Grenze kann um 10-15 cm erhöht werden (D8).  

9. Das kleine Blechmäuerchen um den Garten eines Grundstückes im Süden muss entfernt werden (D9), 

um Abflüsse nicht den Unterliegern im Ortskern über die Straße zuzuführen. Dies liegt im Konflikt mit 

§37 des WHG. Wasser darf nicht zum Schaden der Nachbargrundstücke abgeleitet werden. Es ist 

lediglich das Objekt zu schützen, nicht jedoch das Grundstück (Abb. 4-19). Die Ableitung über das 

private Wiesengrundstück zum Gewässer ist gegenüber der Weiterleitung von Oberflächenwasser 

über die Straße in die Ortslage vorzuziehen. 

 

Abb. 4-19: Hochwasserschutz Grundstück mit der Folge der Entwässerung in den Ort 

10. Nördlich der Ortschaft soll oberflächig abfließendes Wasser am besten nicht von der Straße gefasst 

werden. Falls die Böschung und das Gelände höher als die Straße liegen und sich das Wasser auf der 

Straße wie in einer Rinne sammelt, wie nördlich von Dieler auf einer Strecke von ca. 500 m der Fall, 

kann es durch eine Abschälung der Böschung in die Fläche geleitet werden (D10).  
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Abb. 4-20: Wasserableitung nördlich von Dieler 
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Abb. 4-21: Richtung der Wasserableitung nördlich von Dieler  

11. Die Verrohrung (DN300) des Johannseifen (Langwiesbach) kann Extremabflüsse nicht aufnehmen und 

Wasser wird oberflächig in den Ortskern geleitet. Bei neu profiliertem Bachbett mit größerem Fließ-

querschnitt (D05) muss fortführende Abflussquerschnitt ebenfalls vergrößert werden, um Abflüsse bei 

Starkregen aufnehmen zu können (D11). Für extreme Starkregenereignisse wird die Maßnahme je-

doch nicht ausreichend sein und dafür sind die Fließwege auf der Oberfläche als Notwasserwege er-

kannt zu werden. Entlang des Notwasserweges sind unter D07 und D08 auch Objektschutzmaßnah-

men vorgeschlagen. Solche Notwasserwege bei Extremereignissen sind notwendig, um Schaden zu 

mindern. 
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Abb. 4-22: Verrohrung des Johannseifen (Langwiesbach) 

4.6.3. Bestandssituation Hausbay 

Die Ortsgemeinde Hausbay ist zu einem großen Teil von Hängen umgeben, von denen Oberflächenwasser 

zulaufen kann. Weiterhin fließen im Ortskern Lingerhahner Bach und Baybach in einer Verrohrung zusam-

men. Einläufe in dieser Verrohrung stellen kritische Punkte dar, die bei schnell auftretenden und hohen 

Abflüssen während Starkregenereignissen überlastet werden können. Im Zuge des Klimawandels mit häu-

figer auftretenden Starkregen ist eine Verschärfung der Problematik zu erwarten. Die Starkregengefahren-

karte von Hausbay wird in Abb. 4-23 dargestellt. Die von Bodenerosion gefährdeten Flächen sind in Abb. 

4-24 und die Topografische Lage Hausbays inklusive Fließwege sind in Abb. 4-25 dargestellt.  Bei durch 

Geschiebe verlegten Einlaufgittern kann das Wasser nicht mehr der Kanalisation zugeführt werden. Die 

Leistungsfähigkeit der Kanalisation ist bei Ereignissen mit einer Jährlichkeit von über 20 jährlich nicht mehr 

ausreichend. Dabei können und sollen Straßen als Fließwege dienen. Eine detaillierte Darstellung der Fließ-

wege ist in Abb. 4-26 dargestellt. Fließwege zeigen eine Vertiefung des Geländes, in der sich Wasser bei 

Oberflächenabfluss sammelt.  
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Abb. 4-23: Starkregengefahrenkarte Hausbay 
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Abb. 4-24: Erosionsgefährdete Flächen Hausbay 
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Abb. 4-25: Topografie und Fließwege in Hausbay  






















































































































































































